
Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft 
Stubenring 1 
1010 Wien 

Ihr Zeichen. Ihre Nachricht vom 

BMLFUW-LE.4.1.5/0001-
111/3/2016 

Unser Zeichen. Beartleiterln 

KO/SAl48163 

OGB 
Österreichischer Gewerkschaftsbund 

Klappe (DW) Fax (DW) Datum 

39204 100265 03.05.2016 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Forstgesetz 1975 geändert wird 

Der Österreichische Gewerkschaftsbund dankt für die Übermittlung des oben genannten 
Gesetzesentwurfes und erlaubt sich, dazu wie folgt Stellung zu nehmen: 

Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf soll die Grundlage für die Forstfachschule als 
berufsbildende mittlere Schule mit zwei Schulstufen - statt derzeit mit nur einer Schulstufe 
- geschaffen werden. Die Verlängerung der Schulzeit wird damit begründet, dass die 
Ansprüche an den Forstwartldie Forstwartin in den letzten Jahren gestiegen sind und die 
Ausbildung angepasst werden muss. Zudem wird die Richtlinie 2017/55/EU in diesem 
Entwurf umgesetzt, wodurch die Berufsanerkennung der im Forstgesetz reglementierten 
Berufe im Binnenmarkt gewährleistet wird 

Die gesetzliche Verankerung der Änderung der Forstfachschule auf zwei Schulstufen wird 
vom Österreichischen Gewerkschaftsbund ausdrücklich begrüßt. Damit wird eine 
jahrelange Forderung nunmehr umgesetzt. Hierdurch erfolgt eine klare Verbesserung der 
Ausbildungsqualifikation im Bereich des Forstpersonals. 
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Abschließend wird noch auf folgende Thematik hingewiesen: 

Im Parlament wurde ein Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR) beschlossen, der künftig 
die verschiedenen Ausbildungen in 8 Stufen kategorisieren soll. In diesem Rahmen ist 
auch die Försterausbildung betroffen: Absolvierung einer berufsbildenden Höheren Schule 
mit Maturaabschluss sowie Absolvierung einer Staatsprüfung im Sinne des Forstgesetzes. 
Hier fordert der Osterreichische Gewerkschaftsbund, dass die Försterausbildung auf jeden 
Fall in die geplante Stufe 6 eingereiht wird. Nötigenfalls wären hier auch entsprechende 
Änderungen im Forstgesetz vorzusehen. 
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